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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem durchaus nicht alltäglichen 
Rechtsproblem der italienischen Jurisprudenz. In Italien führt die kirchliche 
Trauung noch heute regelmäßig zu einer zivilrechtlich gültigen Ehe. Insbe-
sondere beim Scheitern der Ehe führt das Nebeneinander der kanonischen 
und der staatlichen Rechtsordnung zu partiellen Friktionen, da dem kanoni-
schen Recht und vor allem der kirchlichen Gerichtsbarkeit durch die Kon-
kordate von 1929 und 1984 im Bereich des Eherechts ein nicht unwesent-
licher Einfluß zuerkannt worden ist. Eine entscheidende Frage hierbei ist, 
wie weit die Zuständigkeiten der kirchlichen und staatlichen Gerichte bei 
der Frage der Nichtigkeit solcher Ehen reichen und wie sie voneinander 
abzugrenzen sind. Dieser und anderen hiermit im Zusammenhang auftreten-
den Fragen geht die Arbeit in ihren zentralen Teilen nach. 

Die Arbeit wurde in der vorliegenden Fassung im Februar 2002 von der 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn als Dissertation angenommen. 

Die Affinität des Verfassers zum italienischen Recht geht zurück auf ein 
Seminar zum italienischen Familienrecht im Rahmen eines Auslandsseme-
sters an der Universität Siena im Jahre 1994. Die dortigen Erfahrungen 
konnten einige Zeit später in Bonn anläßlich eines Seminars zu Fragen des 
nichtehelichen Zusammenlebens in Italien bei meinem verehrten Doktorva-
ter, Herrn Prof. Dr. Robert Battes, vertieft werden. 

Zu danken habe ich daher an erster Stelle ihm, Herrn Prof. Dr. Robert 
Battes, der die vorliegende Arbeit angeregt, ihre Verwirklichung mit zahl-
reichen wertvollen Ratschlägen begleitet und das Erstvotum erstellt hat. 
Mein Dank gilt zudem Herrn Prof. Dr. Dr. Christoph Grabenwarter für die 
Erstellung des Zweitvotums sowie den Herren Prof. Dr. Wolfgang Rüfner 
und Prof. Dr. Josef Isensee für die Aufnahme der Arbeit in die Reihe der 
Staatskirchenrechtlichen Abhandlungen. 

Zahlreiche Anregungen verdanke ich ferner Dr. Monica Callegari, 
Rechtsanwältin in Mailand, die mir die Augen für viele Besonderheiten des 
italienischen Rechtssystems geöffnet hat. Danken möchte ich auch den Bi-
bliotheken der Universitäten in Siena und Köln sowie dem Kölner Mater-
nushaus, in deren Archiven ich den Großteil der für die Untersuchung ver-
wendeten Dokumente finden konnte. 
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Mein Dank gilt schließlich meiner Mutter, Mechthild Waldmann, sowie 
Dipl.-Ing. Dorothe Eilers, Ute Pleger, Dr. Amd Haller und Burkhard Jakob, 
die allesamt durch ihre Unterstützung wesentlich zum Gelingen der Arbeit 
beigetragen haben. 

Hamburg, im Juli 2003 Marcus Waldmann 
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